Immer wieder gibt es Stellungnahmen der Versicherungen (vornehmlich Signal und Universa) die leider falsch sind:

Sie übernehmen angeblich naturheilkundliche Behandlungen, aber nur medizinisch wissenschaftlich abgesicherte und als erfolgsversprechend erwiesene Methoden. Ein Widerspruch in sich. Es widerspricht der gängigen Rechtssprechung, einerseits die Erstattung von Heilpraktikerleistungen, also alternative, naturheilkundliche  Diagnose- und Therapieverfahren zuzusagen und gleichzeitig sich auf die wissenschaftliche Beweisführung zu beziehen. Hierzu verweise ich auf das BGH-Urteil vom 23.06.1993, AZ IV ZR 135/93, welches beinhaltet, daß der privat krankenversicherte Patient mit zugesicherten Heilpraktikerleistungen davon ausgehen darf, auch nicht wissenschaftlich anerkannte Methoden erstattet zu bekommen.

Es kommt immer wieder zu Nichtanerkennung bestimmter Abrechnungsziffern der GeBüH die nicht nachvollziehbar sind.
Zu Ziffer 1

Vor jeder osteopatischen, chirotherapeutischen Behandlung gehört „lege artis“ eine umfassende körperliche Untersuchung, da sich durch jede Behandlung und die Zeit dazwischen die Statik des Patienten ändert.

Es ist also absolut medizinisch notwendig, vor einer umfassenden Behandlung den Patienten zu untersuchen.

Die GebüH kennt nur die Ziffer 1 (eingehende Untersuchung) und darf daher bei jeder Behandlung abgerechnet werden.

Zu Ziffer 20.6.

Bindegewebsverklebungen, Verhärtungen und Vernarbungen sind die Hauptursachen von Fehlstatiken.

Matrix bedeutet Bindegewebe. Also medizinisch notwendig.

Zu Chiropraktik 34.2

In der GebüH steht, dass bei mehr als 3 chirotherapeutischen Eingriffen bei einer Behandlung die Versicherung eine Begründung verlangen kann. Hier wird von Behandlung und nicht Karnkheitsfall gesprochen. Weiterhin darf  34 mit 35 kombiniert werden. 

Zu Osteopathie 35.2 und 35.3

Eine angebliche Regel mit 6 Behandlungen im Halbjahr oder dass unabhängig von der Anzahl der behandelten Körperregionen diese Position nur einmal pro Sitzung erstattungsfähig ist, ist frei erfunden und entbehrt jeglicher Grundlage. Gesetzestext oder Vertragstext bitte zusenden lassen!
Die Information der Versicherungen, dass die Abrechnungspositionen 34.2 und 35.2 nur einmal abgerechnet werden dürfen, ist falsch.

1.   Die GebüH gibt hier eine Vorgabe, der Verband der Heilpraktiker gibt aber folgende

Empfehlung heraus:

34.2 Gezielter chiropraktischer Eingriff an der Wirbelsäule € 15,40 bis 19,-

34.2 kann bis zu 3 x angesetzt werden und ggf. mit der Ziffer 35 kombiniert werden

35.2 des Schultergelenks € 15,40 bis 26,00

35.2 kann bis zu 5 x angesetzt werden und ggf. mit der Ziffer 34 kombiniert werden

Selbst die Beihilfeverordnung äußert sich hierzu folgendermaßen:


Anmerkung zu Ziff. 34.2: Bei einem mehr als dreimaligen gezielten Eingriff an der Wirbelsäule kann der Leistungsträger eine Begründung verlangen.

Allg. zu GebüH-Ziffern 35.1, 35.2 und 35.3 , analoge Abrechnung von osteopathischen Behandlungen nach §5 GeBüH:
Für die osteopathische Behandlung des Zungenbeins, der HWS, BWS, LWS, des Craniums, des Beckens, des Thorax und des Abdomens gibt es in der GebüH keine eigenen Ziffern. Im Paragraph 5 der allgemeinen Grundsätze des GebüH heißt es: „Im Rahmen einer umfassenden ganzheitlichen Behandlung ist der Heilpraktiker berechtigt, alle zur Verfügung stehenden diagnostischen und therapeutischen Methoden anzuwenden, sofern keine einschränkenden gesetzlichen Bestimmungen vorhanden sind. Leistungen im obigen Sinne, welche nicht im GebüH enthalten sind, können entsprechend einer gleichwertigen oder ähnlichen Leistung berechnet werden. In der Rechnung ist die entsprechend bewertete Leistung verständlich zu beschreiben und mit der Ziffer sowie der Bezeichnung der als gleichwertig angesehenen Leistung zu versehen. Fehlt eine vergleichbare Leistung, erfolgt die Festlegung des jeweiligen Honorares nach billigem Ermessen.“

Gleichstellung von Neuraltherapie 25.6 und Nervenpunkmassage 20.2

Neuraltherapie und Nervenpunktmassage sind zwei vollkommen unterschiedliche Therapien, die nichts miteinander zu tun haben. Eine Gleichstellung ist fachlich vollkommen falsch!

Da sich die Signal nicht an den Leistungskatalog der GeBüH hält, aber einen eigenen Leistungskatalog nicht herausgeben will,  wird es mit dieser Versicherung immer wieder im Leistungsfall Probleme geben.

Wenn für jeden Handgriff und jede Untersuchung einen Brief geschrieben werden muß, auf den hin dann doch die medizinische Notwendigkeit oder die Wissenschaftlichkeit der Behandlung oder Untersuchung angezweifelt wird, ist keine Zeit mehr für die notwendigen Dinge hier in der Praxis.
Vor ein paar Jahren gab es eine große Umfrage des Dachverbandes, bei der jede Versicherung Stellung nehmen sollte nach welchen Konditionen sie Leistungen übernehmen. Auf dieser Grundlage wird von uns die Rechnung erstellt. Die Signal Iduna und Universa Versicherung machen seit diesem Jahr eine Politik des nicht zahlen wollens.

Um Rechtssicherheit zu haben, sollte von Seiten des Versicherers ein schriftlicher Leistungskatalog bestehen. Dieser muß unbedingt angefordert werden. Bisherige Versuche von der Signal-Versicherung solche Unterlagen zu bekommen sind bisher gescheitert.

Es ist für uns eben extrem schwierig wenn Versicherer ständig willkürlich ihre Leistungsbereitschaft ändern. Was auch rechtlich eigentlich gar nicht möglich ist.

Bitte verstehen Sie, dass ich Ihnen in dem Verfahren gegen die Signal nicht weiter helfen kann.

Ich rate Ihnen, die Signalversicherung so schnell als möglich zu kündigen und eine Versicherung zu suchen, die noch einen Leistungskatalog hat, damit Rechtssicherheit besteht.

